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1 Einleitung 

1.1 Schwerpunkt des Berichtes 

Die Stadtverwaltung Halle (Saale) trägt nach der Devise „Gesundheit für (H)alle“ 

Verantwortung für gesundheitsverträgliche, gesundheitsfördernde und präventive 

Rahmenbedingungen für rund 242.000 Einwohnerinnen und Einwohner.1 Der Öffentliche 

Gesundheitsdienst (ÖGD) – hier der Fachbereich Gesundheit der Stadt Halle (Saale) – 

leistet dazu einen wesentlichen Beitrag, insbesondere durch überwachende, beratende und 

präventive Aufgaben sowie durch Gesundheitsförderung und Gesundheitsberichterstattung 

(GBE). Die GBE ist eine gesetzlich verankerte Pflichtaufgabe des ÖGD und in nahezu allen 

Bundesländern landesrechtlich geregelt. In Sachsen-Anhalt ist sie in § 11 

Gesundheitsdienstgesetz  verankert. Die kommunale GBE dient dazu, ein umfassendes 

Verständnis der Gesundheitssituation vor Ort zu erhalten, indem Daten analysiert und 

Entwicklungen sowie Trends sichtbar gemacht werden. Ein zentrales Instrument hierfür sind 

die themenbezogenen Faktenblätter, die gesundheitliche Fragestellungen bürgernah und 

datenbasiert aufbereiten und lokale Entwicklungen – soweit möglich – in den Kontext von 

Landes- und Bundesdaten einordnen. Auf dieser Grundlage können Handlungsbedarfe 

identifiziert und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention 

zielgerichtet weiterentwickelt werden. Zugleich werden gesundheitspolitische 

Entscheidungen unterstützt und Ressourcen im Sinne der gesundheitlichen 

Chancengleichheit eingesetzt. In den Jahren 2023/2024 wurde durch den Fachbereich 

Gesundheit erstmals eine Reihe von Faktenblättern zu verschiedenen gesundheitlichen 

Themen veröffentlicht. Dies war der Auftakt zu einer Neustrukturierung im Bereich der GBE 

in der Stadt Halle (Saale). Daran knüpfte der Fachbereich im Jahr 2025 an und 

veröffentlichte weitere Faktenblätter.  

Der vorliegende Bericht bündelt die in 2025 veröffentlichten Faktenblätter und stellt die 

hierzu bereits intern abgestimmten Handlungsempfehlungen für die Kommunalpolitik und 

Verwaltung zusammen. 

1.2 Bedeutung der Faktenblätter 

Seit dem 2. Halbjahr 2023 veröffentlicht der Fachbereich Gesundheit quartalsweise sowie 

anlassbezogen gesundheitsrelevante Faktenblätter, um aktuelle Gesundheitsthemen 

bürgernah und datenbasiert in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Die Faktenblätter 

enthalten allgemeine Informationen und beantworten zentrale Fragestellungen zum 

jeweiligen Thema, ordnen lokale Entwicklungen – soweit möglich – im Vergleich zu Landes- 

und Bundeswerten ein und stehen gesammelt auf der Internetseite der Stadt Halle (Saale) 

zum Abruf bereit. Damit schaffen sie eine datengestützte Grundlage zur Einordnung 

gesundheitlicher Entwicklungen und Herausforderungen in der Stadt und machen zugleich 

wesentliche Aspekte der Arbeit des Fachbereichs Gesundheit transparent.

 

 

1 Vgl. Stadt Halle (Saale), Fachbereich Einwohnerwesen: Bevölkerung 2025, Stand: 13.10.2025 
[online] HAL-SIS - Hallesches Statistisches Informationssystem [abgerufen am 20.01.2026]. 

https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-GesDGSTV10P11
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-GesDGSTV10P11
https://halle.de/leben-in-halle/gesundheit/faktenblaetter
https://halsis.halle.de:8443/halsis/#app/mainpage/0%20{%3E}%20{00001}%20Bev%C3%B6lkerung
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1.3 Ziel der Handlungsempfehlungen 

Die Aufbereitung und Analyse der in den Faktenblättern dargestellten Daten und 

Fachinformationen dient dazu, gesundheitliche Handlungsbedarfe zu identifizieren und 

Maßnahmen abzuleiten. Der Bericht folgt damit dem Leitgedanken „Daten für Taten“: Die 

Erkenntnisse aus den Faktenblättern 2025 werden in konkrete, umsetzungsorientierte 

Handlungsempfehlungen für Politik und Verwaltung überführt. Ziel ist es, präventive Ansätze 

zu stärken, die Gesundheitsversorgung bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und auf aktuelle 

sowie zukünftige gesundheitliche Anforderungen angemessen zu reagieren. Die 

Handlungsempfehlungen ermöglichen fundierte Entscheidungen und unterstützen sowohl die 

Schwerpunktsetzung als auch die Planung und Umsetzung kommunaler Maßnahmen. 
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2 Überblick über die veröffentlichten Faktenblätter 2025 

Im Jahr 2025 wurden im Rahmen der kommunalen GBE der Stadt Halle (Saale) vier 

Faktenblätter zu ausgewählten Gesundheitsthemen veröffentlicht. Die Faktenblätter sind 

bürgernah und datenbasiert aufbereitet und über die städtische Internetseite öffentlich 

zugänglich. Die Angaben in Tabelle 1 geben einen Überblick; die vollständigen Faktenblätter 

sind als Anhänge des Berichts beigefügt. 

Tabelle 1: Übersicht Faktenblätter 2025 

Titel des Faktenblattes Stand/ 

Veröffentlichung 

Kurzbeschreibung Anhang 

Gesundheitliche Beratung 
nach dem 
Prostituiertenschutzgesetz 
(ProstSchG) in der Stadt 
Halle (Saale) 

Februar 2025 Pflichtberatung nach § 10 ProstSchG; 
niedrigschwelliger Zugang, Prävention, 
Schutz und Vernetzung 

Anhang 1  

Hitze als Gesundheitsrisiko 
- warum steigende 
Temperaturen gefährlich 
sind 

Mai 2025 Gesundheitliche Auswirkungen 
steigender Temperaturen; 
Risikogruppen und kommunale 
Vorsorge- und Schutzstrukturen 

Anhang 2  

Zahngesundheit: 
Zahnärztliche Vorsorge in 
Kitas und Schulen – vor, 
während und nach der 
Corona-Pandemie 

August 2025 Zahngesundheit von Kindern in Halle 
(Saale); Reihenuntersuchungen (ZRU) 
und Prophylaxe; Chancengleichheit 
und Präventionsbedarf 

Anhang 3  

Cannabis zwischen 
Teillegalisierung und 
Kinder- und Jugendschutz: 
Zahlen, Daten und Fakten 
für Halle (Saale) 

Dezember 2025 Einordnung der Teillegalisierung nach 
Konsumcannabisgesetz (KCanG); 
Konsumtrends; Prävention und Hilfen 
in der Stadt 

Anhang 4  

Quelle: Stadt Halle (Saale), Fachbereich Gesundheit. 

Die Faktenblätter stützen sich je nach Themengebiet auf amtsintern erhobene Daten und 

Auswertungen des Fachbereichs Gesundheit sowie ergänzend auf externe Datenquellen. 

Dadurch sind – soweit verfügbar – punktuelle Vergleiche mit Landes- und Bundeswerten 

möglich. 

Die folgenden Kapitel fassen die Kernaussagen der Faktenblätter zusammen und leiten 

daraus die abgestimmten Handlungsempfehlungen ab. Alle externen Quellen und 

Datenhalter sind in den jeweiligen Faktenblättern (Anhänge 1–4) ausgewiesen. 
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3 Kurz-Zusammenfassungen der Inhalte der Faktenblätter 

3.1 Faktenblatt: Gesundheitliche Beratung nach dem ProstSchG in der Stadt 
Halle (Saale) 

Das Faktenblatt (Anhang 1) gibt einen Überblick über die gesetzlichen Rahmenbedingungen 

sowie Ziele und Inhalte der gesundheitlichen Beratung nach § 10 ProstSchG und beschreibt 

das Beratungsangebot in Halle (Saale). Dargestellt werden Ablauf und Zugang, thematische 

Schwerpunkte, Kooperationsstrukturen sowie aktuelle Kennzahlen zur Beratungstätigkeit. 

 Kernaussagen und ausgewählte Kennzahlen: 

• Keine zentrale Erfassung gesundheitlicher Beratungen nach § 10 ProstSchG auf 

Bundesebene 

o Zuständigkeit und Dokumentation liegen bei den kommunalen 

Gesundheitsämtern. 

o Beratung erfolgt anonym; daher ist keine personenbezogene Statistik möglich. 

• Bundesweite Statistik nur für Anmeldungen nach § 3 ProstSchG (ProstStatV): 

o Bundesweit gültig angemeldete Prostituierte (2023): 30.636. 

o Sachsen-Anhalt: 387 Personen (entspricht 1,3 % des Bundesanteils). 

• Staatsangehörigkeit (bundesweit, 2023): 

o 82 % der registrierten Personen haben eine nichtdeutsche 

Staatsangehörigkeit. 

o Größte Gruppen: Rumänien (36 %), Bulgarien (11 %), Spanien (7 %). 

• Einordnung: Die bundesweiten Angaben verdeutlichen die Zusammensetzung der 

Zielgruppe. Daraus ergibt sich für die kommunale Ebene die Schlussfolgerung, die 

gesundheitliche Beratung mehrsprachig und kultursensibel auszurichten. 

• Altersstruktur (bundesweit, 2023): 

o 18–21 Jahre: 4 % | 21–45 Jahre: 75 % | über 45 Jahre: 21 %. 

• Stadt Halle (Saale): 

o Anmeldebescheinigungen nach § 3 ProstSchG: 2023: 58 | 2024: 79 (+36 %). 

o Gesundheitliche Beratungen nach § 10 ProstSchG: 2023: 44 | 2024: 92 (+109 

%). 

Fazit: 

Die Daten zeigen für Halle (Saale) einen deutlichen Anstieg der gesundheitlichen 

Beratungen nach § 10 ProstSchG. Damit gewinnt das niedrigschwellige, präventiv 

ausgerichtete Beratungsangebot als zentraler Baustein zur Förderung der sexuellen 

Gesundheit sowie zum Schutz und zur Unterstützung von Sexarbeitenden weiter an 

Bedeutung – einschließlich Vernetzung und Vermittlung in weiterführende medizinische und 

soziale Hilfen. Angesichts der steigenden Inanspruchnahme soll das Angebot bedarfsgerecht 

weiterentwickelt werden (z. B. mehrsprachig/kultursensibel, stärkere Netzwerkarbeit, 

ergänzend aufsuchend), um Zugangsbarrieren weiter abzubauen und die Erreichbarkeit des 

Angebots zu erhöhen. 

https://www.gesetze-im-internet.de/prostschg/__10.html
https://www.gesetze-im-internet.de/prostschg/__3.html
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3.2 Faktenblatt: Hitze als Gesundheitsrisiko – warum steigende Temperaturen 
gefährlich sind 

Das Faktenblatt (Anhang 2) ordnet extreme Hitze im Kontext des Klimawandels als 

zunehmendes Gesundheitsrisiko ein und beschreibt die damit verbundenen gesundheitlichen 

Folgen (u. a. Dehydrierung, Hitzeerschöpfung bis hin zum Hitzschlag). Es benennt 

besonders gefährdete Personengruppen, gibt praxisnahe Hinweise zur Hitzeprävention und 

Ersten Hilfe und stellt Informations- sowie Schutzstrukturen (u. a. Hitzewarnungen, 

Trinkwasserangebote) dar. 

 Kernaussagen und ausgewählte Kennzahlen: 

• Sachsen-Anhalt zählt zu den wärmsten und trockensten Bundesländern; die Zahl 

heißer Tage hat deutlich zugenommen (Trend steigend). 

• In Halle (Saale) verstärkt der Wärmeinseleffekt insbesondere in der Alt- und 

Innenstadt die Hitzebelastung. Relevante Risikofaktoren sind der hohe 

Versiegelungsgrad der Siedlungs- und Verkehrsflächen (48,5 %) sowie ein 

vergleichsweise niedriges Grünvolumen von 2,5 m³/m² (Hitze-Check der Deutschen 

Umwelthilfe (2024): Gelb). 

• Extreme Hitze kann zu akuten Gesundheitsproblemen bis hin zu lebensbedrohlichen 

Notfällen führen. Besonders gefährdet sind u. a. ältere Menschen, chronisch 

Erkrankte, Säuglinge/Kleinkinder sowie pflegebedürftige Personen. 

• Hitzebedingte Sterbefälle werden statistisch geschätzt: Für Deutschland nennt das 

Faktenblatt (unter Bezug auf das Robert Koch-Institut (RKI)) für 2024 rund 3.000 

hitzebedingte Todesfälle; in starken Hitzejahren liegen die Schätzwerte deutlich 

höher.2 

• Prävention und Risikokommunikation sind zentrale Elemente des gesundheitlichen 

Bevölkerungsschutzes (z. B. Verhaltenstipps, Nutzung von Hitzewarnungen). 

Ergänzend tragen kommunale Schutzangebote wie öffentliche Trinkwasserbrunnen 

zur Vorbeugung von Dehydrierung bei (in Halle (Saale) an den Standorten: 

Marktplatz, Steintor, Peißnitz). 

• Die Erstellung eines kommunalen Hitzeaktionsplans soll den strategischen Rahmen 

schaffen, um Hitzeschutzmaßnahmen ressortübergreifend zu koordinieren, 

Zuständigkeiten festzulegen sowie Risikokommunikation und Schutzangebote 

systematisch zu bündeln und auszubauen. 

Fazit:  

Extreme Hitzeereignisse stellen auch in Halle (Saale) ein relevantes Gesundheitsrisiko für 

die Bevölkerung dar. Mit dem kommunalen Hitzeaktionsplan sollen Schutzmaßnahmen 

gebündelt, abgestimmt und schrittweise ausgebaut werden; dafür ist eine enge, 

ressortübergreifende Zusammenarbeit aller relevanten Akteure – von der Stadtverwaltung 

über Fachbehörden bis hin zu weiteren Partnern und den Einwohnerinnen und Einwohnern – 

unerlässlich. 

 

 

2 Vgl.: an der Heiden M: Hitzebedingte Mortalität in Deutschland 2023 und 2024, Epid Bull 2025;19:3-
9 | DOI 10.25646/13135 [online] https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Epidemiologisches-
Bulletin/2025/19_25.html?nn=16777016 [abgerufen am 13.05.2025]. 

https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Epidemiologisches-Bulletin/2025/19_25.html?nn=16777016
https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Epidemiologisches-Bulletin/2025/19_25.html?nn=16777016
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3.3 Faktenblatt Zahngesundheit: Zahnärztliche Vorsorge in Kitas und Schulen 
– vor, während und nach der Corona-Pandemie 

Das Faktenblatt (Anhang 3) gibt einen Überblick über den Zustand der Zahngesundheit von 

Kita- und Schulkindern in Halle (Saale) im Schuljahr 2023/2024. Es zeigt Entwicklungen im 

Zeitverlauf sowie Vergleiche zum Landesdurchschnitt und stellt die Präventionsangebote des 

Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes (KJZÄD) dar. 

 Kernaussagen und ausgewählte Kennzahlen (Schuljahr 2023/2024): 

• Die Zahngesundheit hallescher Kinder ist insgesamt stabil und liegt in Kitas und 

Grundschulen auf sehr gutem Niveau.  

• Die Erreichungsquote der ZRU  liegt bei 51 % und damit unter dem Vor-Pandemie-

Niveau (2014/15–2018/19: 57–66 %). Ziel ist es, die Teilnahme wieder an das frühere 

Niveau heranzuführen. 

• Kita-Kinder: 

o Anteil naturgesunder Zähne auf Höchststand der letzten zehn Jahre (78,4 %). 

o Rückgang erkrankter Zähne um 3,5 Prozentpunkte auf 12,3 %. 

o Anteil behandelter Zähne auf konstant niedrigem Niveau. 

• Schulkinder: 

o Anteil gesunder Zähne stabil im oberen Bereich des Zehnjahreszeitraums 

(56,8 %). 

o Erkrankte Zähne rückläufig (21,0 %). 

o Anteil behandelter Zähne stabil im oberen Bereich des langjährigen 

Durchschnitts; dies spiegelt eine kontinuierliche zahnmedizinische 

Versorgung wider. 

• Landesvergleich (dmf-t / DMF-T)3: 

o Halle (Saale) weist in Kitas (dmf-t 0,79) und Grundschulen (DMF-T 1,79) 

niedrigere Karieswerte auf als Sachsen-Anhalt (0,95 bzw. 1,89). 

o 12-Jährige an weiterführenden Schulen mit höherem DMF-T-Wert (0,66)4 als 

der Landesdurchschnitt (0,49); Befund im Rahmen regulärer Schwankungen. 

• Intensivprophylaxe für Kinder mit erhöhtem Kariesrisiko: 

o 2.048 Kinder (15,3 % aller erreichten Kinder); mehr als Verdopplung 

gegenüber 2018/19 (1.171 Kinder). 

o Verteilung 2023/24: 44 % Grundschulen (894 Kinder), 37 % Förderschulen 

(764 Kinder), 19 % Kindergärten (390 Kinder). 

o Nachfrage nach Fluoridierungsmaßnahmen nach der Pandemie wieder 

steigend (von 837 in 2022/23 auf 1.000 in 2023/24). 

• Die vertragszahnärztliche und kieferorthopädische Versorgung ist in Halle (Saale) 

solide aufgestellt; sie ermöglicht regelmäßige Kontrollen und Prophylaxe im 

gesamten Kindesalter.5 

 

 

3 dmf-t/DMF-T = Kariesindex; je niedriger, desto besser. 

4 Vgl.: LAV Sachsen-Anhalt: ZRU-Regionalindikatoren, Indikator ZRU 14 – Zahnstatus und 
Sanierungsgrad, Weiterführende Schulen (12-Jährige), Schuljahr 2023/2024; Datenstand April 2026 – 
Wert wurde seitens des LAV geprüft und angepasst [online] ZRU Regionalindikatoren.  

https://d12m8puo4or1i4.cloudfront.net/ZRU_Regionalindikatoren.html
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Fazit: 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Prophylaxemaßnahmen wirksam greifen und sich 

positiv in der Zahngesundheit der Kinder in Kitas und Schulen der Stadt widerspiegeln. Die 

ZRU haben dabei einen hohen Stellenwert, da sie Zahnschäden und Auffälligkeiten frühzeitig 

erkennen und Eltern gezielt informieren. Ziel ist, die Teilnahme an den ZRU wieder an das 

frühere Niveau heranzuführen, die Prophylaxemaßnahmen in weiterführenden Schulen für 

Kinder, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gezielt zu intensivieren und die 

Intensivprophylaxe bedarfsgerecht – insbesondere in Einrichtungen mit erhöhtem 

Kariesindex – fortzuführen und auszubauen. 

 

 

5 Vgl. KZV-LSA, Stand 31.12.2022: https://www.kzv-
lsa.de/files/Inhalte/Versorgungssituation/2023_11_Info_bedarfsger_Vers.pdf. 

https://www.kzv-lsa.de/files/Inhalte/Versorgungssituation/2023_11_Info_bedarfsger_Vers.pdf
https://www.kzv-lsa.de/files/Inhalte/Versorgungssituation/2023_11_Info_bedarfsger_Vers.pdf
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3.4 Faktenblatt: Cannabis zwischen Teillegalisierung und Kinder- und 
Jugendschutz: Zahlen, Daten und Fakten für Halle (Saale) 

Das Faktenblatt (Anhang 4) ordnet die Teillegalisierung von Cannabis durch das KCanG ein. 

Es zeigt, was für Erwachsene erlaubt ist und welche Regelungen – insbesondere zum 

Schutz von Kindern und Jugendlichen – weiterhin gelten. Zudem werden Konsumtrends, 

Risiken und aktuelle Erkenntnisse aus bundesweiten Studien zusammengefasst. Für die 

Stadt Halle (Saale) ergänzt das Faktenblatt lokale Daten zur Inanspruchnahme (2023/2024) 

aus den Suchtberatungsstellen und zeigt kommunale Hilfestrukturen auf. 

 Kernaussagen und ausgewählte Kennzahlen: 

• Die Teillegalisierung durch das KCanG betrifft Erwachsene; der Kinder- und 

Jugendschutz bleibt zentral (Umgang/Abgabe an Minderjährige bleibt verboten). 

• Gesundheitsrisiken sind insbesondere bei frühem Einstieg und regelmäßigem 

Konsum erhöht; daher sind Prävention und niedrigschwellige Beratung unabdingbar. 

• Erste bundesweite Ergebnisse (EKOCAN 2025) zeigen bislang keine deutlichen 

Veränderungen im Konsumverhalten nach Inkrafttreten des KCanG; beobachtete 

Trends (Rückgang bei Jugendlichen, moderater Anstieg bei Erwachsenen) scheinen 

sich fortzusetzen.6 

• Einordnung Sachsen-Anhalt: Insgesamt unter Bundesdurchschnitt, zugleich liegen 

Konsumprävalenzen bei Jugendlichen (und teils jungen Erwachsenen) über dem 

Bundesdurchschnitt. 

• In Halle (Saale) besteht ein Netz an Präventions-, Beratungs- und Hilfsangeboten.  

Lokale Daten der Suchtberatungsstellen Halle (Saale) (2023/2024): 

• 2024 wurden 1.485 Betroffene beraten (insgesamt 1.727 Personen; +6 % gegenüber 

2023). 

• Alkohol ist die häufigste Problemlage; Cannabis die zweithäufigste Einzelsubstanz. 

• 2024 entfielen 225 Beratungen auf Cannabis (15,2 %; 2023: 250 bzw. 17,8 %). 

• Erstkonsum der Cannabis-Klientel häufig im mittleren Jugendalter (oft 15–16 Jahre). 

Fazit: 

Nach den ersten bundesweiten Evaluationsergebnissen (EKOCAN 2025) sind bislang keine 

deutlichen Konsumveränderungen infolge des KCanG erkennbar; die lokalen 

Beratungsdaten weisen jedoch auf einen häufig frühen Erstkonsum hin und unterstreichen 

den Bedarf an früher, kontinuierlicher und lebensweltorientierter Prävention (inkl. 

Elternarbeit). Prävention sollte dabei nicht nur Cannabis adressieren: Alkohol bleibt die 

häufigste Problemlage; Tabakprävention/Nichtraucherschutz wirkt angesichts des häufigen 

Mischkonsums zugleich präventiv. Zum Schutz der öffentlichen Gesundheit ist es notwendig, 

die Fachstelle für Suchtprävention nachhaltig zu stärken. 

 

 

6 Vgl. EKOCAN, 2025: 1. Zwischenbericht. S. 107, 117.https://doi.org/10.25592/uhhfdm.17993. 

https://www.gesetze-im-internet.de/kcang/
https://www.fdr.uni-hamburg.de/record/17993
https://doi.org/10.25592/uhhfdm.17993
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4 Handlungsempfehlungen 

Im Sinne des Leitgedankens „Daten für Taten“ werden im vorliegenden Abschnitt die aus 

den Faktenblättern abgeleiteten Handlungsempfehlungen dargestellt. Sie richten sich – je 

nach Zuständigkeit – an die kommunalpolitischen Gremien sowie an die Stadtverwaltung als 

handelnde Ebene. Die Darstellung erfolgt je Themenfeld gegliedert nach Hintergrund, 

laufenden Maßnahmen und weiterem Entwicklungsbedarf. 

4.1 Handlungsempfehlungen zum Faktenblatt Gesundheitliche Beratung nach 
dem ProstSchG in der Stadt Halle (Saale) 

Hintergrund  

Das in Deutschland am 01. Juli 2017 in Kraft getretene ProstSchG regelt die rechtlichen 

Rahmenbedingungen für die Prostitution und zielt darauf ab, die Rechte und den Schutz von 

in der Prostitution tätigen Personen zu stärken.  

Ein wesentlicher Bestandteil des Gesetzes ist die verpflichtende gesundheitliche Beratung, 

die regelmäßig wahrgenommen werden muss und eine Voraussetzung für die Anmeldung 

zur Prostitution (§ 3 ProstSchG) ist. 

In der Stadt Halle (Saale) wird die gesundheitliche Beratung nach § 10 ProstSchG durch den 

Fachbereich Gesundheit angeboten.  

Trotz des Anstieges der gesundheitlichen Beratungen bestehen weiterhin strukturelle 

Herausforderungen, insbesondere beim Zugang zur Beratung, bei sprachlichen Barrieren 

und im Hinblick auf die besonderen Lebenslagen einer international geprägten Zielgruppe. 

Maßnahmen der Stadt Halle (Saale) 

Der Fachbereich Gesundheit der Stadt Halle (Saale) bietet gemäß § 3 ProstSchG-AG LSA 

ein umfassendes, niedrigschwelliges, vertrauliches und kostenfreies Beratungsangebot zu § 

10 ProstSchG an. Dieses richtet sich an alle Personen, die in der Prostitution tätig sind oder 

eine entsprechende Tätigkeit aufnehmen möchten. Die Beratung ist werktags verfügbar und 

legt besonderen Wert auf Vertraulichkeit, um Hemmschwellen innerhalb der Zielgruppe 

abzubauen und die Inanspruchnahme zu fördern. 

Bei Bedarf erfolgt im Rahmen der Beratung eine gezielte Weitervermittlung an geeignete 

Unterstützungsangebote – auch für Personen, die den Ausstieg aus der Prostitution 

anstreben. 

Die Beratungsstelle arbeitet eng mit zahlreichen Kooperationspartnern zusammen, um eine 

effektive gesundheitliche Beratung sicherzustellen sowie die Vermittlung an möglichst 

passgenaue Beratungsstellen zu gewährleisten. 

Im Jahr 2024 wurde im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ein mehrsprachiger Flyer entwickelt 

und veröffentlicht, um das Beratungsangebot gezielt bekannt zu machen und die jeweilige 

Zielgruppe adressatengerecht zu erreichen. Zusätzlich wurden auf der städtischen 

Internetpräsenz mehrsprachige Informationen der Dienstleistung bereitgestellt, um den 

Informationszugang weiter zu erleichtern. 

Seit November 2024 ergänzt ein aufsuchendes Angebot das bestehende Beratungskonzept: 

Regelhaft findet einmal wöchentlich eine aufsuchende Sozialarbeit durch Mitarbeitende des 

Fachbereichs Gesundheit direkt in den angemeldeten Prostitutionsstätten im Stadtgebiet 

https://www.gesetze-im-internet.de/prostschg/BJNR237210016.html
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-ProstSchGAGSTrahmen
https://halle.de/serviceportal/dienstleistungen/leistung/prostitution-gesundheitliche-beratung-nach-dem-prostituiertenschutzgesetz/410097471
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statt. Ziel ist es, den Zugang zur gesundheitlichen Beratung zu erleichtern, Vertrauen 

aufzubauen und auf Unterstützungsangebote aufmerksam zu machen. 

Handlungsempfehlungen für die Stadt Halle (Saale) 

Zur Erreichung weiterer Sexarbeitender und zur Verbesserung des Zugangs zur 

gesundheitlichen Beratung soll das bestehende Angebot bedarfsgerecht weiterentwickelt 

werden. Ziel ist es, bestehende Zugangsbarrieren zu reduzieren und mehr Sexarbeitende zu 

erreichen – insbesondere jene, die aufgrund von Illegalität oder behördlicher Ängste bislang 

keinen Zugang zu offiziellen Unterstützungsangeboten wahrgenommen haben. Der Fokus 

liegt dabei auf einer niedrigschwelligen, mehrsprachigen Ansprache, dem Ausbau 

aufsuchender Angebote sowie der Intensivierung von Kooperationen und 

Öffentlichkeitsarbeit. 

1. Stärkung der Aufklärungs- und Präventionsarbeit 

• Sichtbarkeit erhöhen: Flyer und Visitenkarten stadtweit (insbesondere in 

gynäkologischen Arztpraxen, Beratungsstellen) auslegen. 

• Mehrsprachigkeit erweitern: Flyer zur gesundheitlichen Beratung nach § 10 

ProstSchG in weiteren Sprachen nach aktuellem Bedarf bereitstellen. 

• Niedrigschwellige Informationen: Erstellung eines gesundheitlichen Wegweisers für 

Sexarbeitende. 

• Sprachmittlung sicherstellen: Prüfung finanzieller Möglichkeiten für professionelle 

Dolmetscherdienste (z. B. LingaTel). 

• Zugang zu Schutzmitteln: Prüfung der Bereitstellung von kostenlosen 

Präventionsmitteln (z. B. Kondome) im Rahmen der Beratung. 

• Ausbau der aufsuchenden Arbeit um den Zugang zu Beratung weiter zu vereinfachen 

und Hemmschwellen abzubauen. 

• Impfangebote erweitern: Prüfung zusätzlicher Impfangebote im Fachbereich 

Gesundheit (z. B. auf Hepatitis A/B). 

2. Ausbau der Netzwerkarbeit 

• Landesweiter Arbeitskreis: Mit dem am 19.06.2025 unter Federführung des 

Fachbereichs Gesundheit durchgeführten Auftakttreffen wurde der landesweite 

Arbeitskreis zur gesundheitlichen Beratung im Kontext des ProstSchG etabliert. Ziel 

ist die strukturelle Vernetzung und der kontinuierliche fachliche Austausch der 

Gesundheitsämter in Sachsen-Anhalt. Die Weiterführung des Arbeitskreises ist 

langfristig angelegt; das Folgetreffen fand am 08.04.2026 statt, eine jährliche 

Durchführung wird angestrebt. 

• Intensivierung der zielgruppenspezifischen Zusammenarbeit mit anderen 

Kooperationspartnern. 

3. Öffentlichkeitsarbeit intensivieren 

• Teilnahme an Aktionstagen: Beteiligung an öffentlichkeitswirksamen 

Veranstaltungen.  

• Informationsmaterial aktualisieren und erweitern: Weiterentwicklung der 

Materialien (Flyer, Wegweiser, etc.) zur gesundheitlichen Beratung (§ 10 

ProstSchG), insbesondere in weiteren Sprachfassungen und verbesserte 

Zugänglichkeit (Auslage in gynäkologischen Praxen und 

Fachberatungsstellen). 

https://www.lingatel.de/?gad_source=1&gad_campaignid=12239756621&gbraid=0AAAAADPNN6QXy5pWSltpdy-OmtqbGXo6D&gclid=EAIaIQobChMIh-vt0YOvjQMVU5qDBx2zUCfSEAAYASAAEgLPc_D_BwE
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4.2 Handlungsempfehlungen zum Faktenblatt Hitze als Gesundheitsrisiko – 
warum steigende Temperaturen gefährlich sind 

Hintergrund 

Extreme Hitzeereignisse nehmen zu; auch in Halle (Saale) sind heiße Sommer keine 

Ausnahme mehr. Damit verbunden sind erhebliche Gesundheitsrisiken, insbesondere für 

vulnerable Gruppen. Zur Risikominderung und Stärkung der Resilienz sind koordinierte 

Maßnahmen der Stadt und eine enge, ressortübergreifende Zusammenarbeit erforderlich. 

Einordnung 

Hitzeschutz ist eine ressortübergreifende Aufgabe. Die Federführung für die 

Hitzeaktionsplanung der Stadt Halle (Saale) liegt im Fachbereich Gesundheit 

(umweltbezogener Gesundheitsschutz) mit dem Ziel, Maßnahmen zum gesundheitlichen 

Bevölkerungsschutz bei Hitzeereignissen koordiniert abzustimmen und umzusetzen. 

Maßnahmen der Stadt Halle (Saale) zur Hitzeprävention – bereits umgesetzt bzw. 

laufend 

A) Gesundheitsschutz (Fachbereich Gesundheit) 

• Risikokommunikation/Öffentlichkeitsarbeit: Seit 2023 fortlaufende 

Hitzeschutzinformationen auf der städtischen Website (inkl. Verhaltenstipps); 

Veröffentlichung des Faktenblatts „Hitze als Gesundheitsrisiko – warum steigende 

Temperaturen gefährlich sind“ (Mai 2025). Aufklärung/Sensibilisierung über 

Veranstaltungen (u. a. Tag des Öffentlichen Gesundheitswesens, Aktionstag Frühe 

Hilfen, kommunaler Umwelt- und Präventionstag) sowie laufende Projekte. 

• Hitzeaktionsplanung (laufend): Der Auftrag zur Erstellung eines kommunalen 

Hitzeaktionsplans ergibt sich aus dem Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzept 

2018 (Fortschreibung laufend). Der Hitzeaktionsplan wird derzeit unter Federführung 

des Fachbereichs Gesundheit erarbeitet.  

B) Stadtklima und Infrastruktur (ressortübergreifend) 

• Strategische Grundlagen: Energie- und Klimapolitisches Leitbild (Ratsbeschluss 

16.12.2015; Anpassung/Beschluss 29.03.2023) sowie Integriertes Kommunales 

Klimaschutzkonzept (derzeit in Fortschreibung) als Rahmen für Klimaanpassung, 

nachhaltige Stadtentwicklung, Begrünung und Entsiegelung (z. B. Wohnquartier 

Lutherviertel). 

• Bauleitplanung/Klimaanpassung: Berücksichtigung des Schutzguts Mensch in 

Bauleitplanung und Bauvorhaben; grünordnerische Begleitung von Bebauungsplänen 

(z. B. Festsetzungen zu Dach-/Fassadenbegrünung, Regenwassermanagement, 

Sicherung von Grünelementen, Baumpflanzungen). 

• Begrünungsimpulse: z. B. Pflanzkübel-Aktion im Sommer 2025. 

• Trinkwasserbereitstellung: Betrieb von derzeit drei öffentlichen Trinkwasserbrunnen 

(Marktplatz, Steintor, Peißnitz), durch die Hallesche Wasser- und Stadtwirtschaft. Die 

Brunnen stellen kostenloses Trinkwasser bereit und tragen insbesondere an heißen 

Tagen zur Vorbeugung von Dehydrierung bei. 

Geplante Maßnahmen (im Rahmen des kommunalen Hitzeaktionsplans) 

• Sensibilisierung vulnerabler Gruppen der Stadtbevölkerung hinsichtlich gesundheitlicher 

Gefahren durch Hitze. 

• Stärkung des Risikobewusstseins im Sozial- und Gesundheitssystem. 

https://halle.de/leben-in-halle/notfall/verhalten-bei-hitze
https://halle.de/leben-in-halle/gesundheit/faktenblaetter
https://halle.de/leben-in-halle/gesundheit/faktenblaetter
https://halle.de/leben-in-halle/klimaschutz-und-umwelt/klimaschutz-energie-und-mobilitaet/klimaschutzkonzept-der-stadt-halle-saale-2018
https://halle.de/leben-in-halle/klimaschutz-und-umwelt/klimaschutz-energie-und-mobilitaet/klimaschutzkonzept-der-stadt-halle-saale-2018
https://halle.de/leben-in-halle/klimaschutz-und-umwelt/klimaschutz-energie-und-mobilitaet/energie-und-klimapolitisches-leitbild
https://halle.de/leben-in-halle/klimaschutz-und-umwelt/klimaschutz-energie-und-mobilitaet/klimaschutzkonzept-der-stadt-halle-saale-2018
https://halle.de/leben-in-halle/klimaschutz-und-umwelt/klimaschutz-energie-und-mobilitaet/klimaschutzkonzept-der-stadt-halle-saale-2018
https://klimaquartier-lutherviertel.de/
https://klimaquartier-lutherviertel.de/
https://halle.de/verwaltung-stadtrat/presseportal/nachrichten/nachricht/42-pflanzkuebel-verschoenern-die-altstadt-zwischen-graseweg-und-kleiner-ulrichstrasse
https://hws-halle.de/produkte-dienstleistungen/trink-abwasser/trinkwasser
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• Etablierung von Strukturen zur Vorbereitung auf Hitzeereignisse und zum Management 

von Akutereignissen. 

• Entwicklung langfristiger Anpassungsstrategien im öffentlichen Raum. 

Handlungsempfehlungen für die Stadt Halle (Saale) 

• Die Erstellung und Umsetzung des kommunalen Hitzeaktionsplans ist prioritär zu 

unterstützen und ressourcenseitig abzusichern. 

• Bereits vorhandene Aktivitäten (insbesondere 

Risikokommunikation/Öffentlichkeitsarbeit) sind zu verstetigen und im Rahmen des 

Hitzeaktionsplans systematisch auszubauen. 

• Zuständigkeiten, Abstimmungswege und Kooperationsstrukturen sind so zu gestalten, 

dass Maßnahmen im Alltag und bei Akutereignissen verlässlich greifen. 

• Entwicklungen und Wirksamkeit sind fortlaufend zu beobachten; der Hitzeaktionsplan 

ist in regelmäßigen Abständen weiterzuentwickeln und Maßnahmen sind 

bedarfsgerecht anzupassen. 
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4.3 Handlungsempfehlungen zum Faktenblatt Zahngesundheit: Zahnärztliche 
Vorsorge in Kitas und Schulen – vor, während und nach der Corona-
Pandemie 

Hintergrund 

Die Zahngesundheit im Kindes- und Jugendalter ist ein zentraler Bestandteil der 

gesundheitlichen Entwicklung. Sie beeinflusst Ernährung, Sprache, Lernfähigkeit sowie das 

soziale Verhalten und wirkt sich damit unmittelbar auf die gesundheitlichen Chancen von 

Kindern aus.  

Die Verantwortung für eine gute Mundgesundheit liegt in erster Linie im Elternhaus. Der 

KJZÄD der Stadt Halle (Saale) erfüllt auf Grundlage gesetzlicher Regelungen (§ 21 SGB V, 

Schulgesetz LSA, KiFöG LSA, GDG LSA, AsylbLG sowie der kommunalen Vereinbarung zur 

Förderung der Gruppenprophylaxe) den öffentlichen Auftrag zur zahnärztlichen Vorsorge in 

Kitas und Schulen. Ziel ist die frühzeitige Erkennung von Zahnschäden und Fehlstellungen 

sowie die Förderung einer guten Mundgesundheit. 

Die Umsetzung der Gruppenprophylaxe basiert auf der Rahmenempfehlung zur Förderung 

der Gruppenprophylaxe vom 17.06.1993, die eine flächendeckende und einheitliche 

Durchführung in Einrichtungen für Kinder im Alter von 2 bis 12 Jahre sichert. Ergänzend 

werden ZRU durchgeführt, die sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 2 bis unter 12 

Jahren richten. In Fördereinrichtungen mit überdurchschnittlich hohem Kariesrisiko 

erstrecken sich die ZRU bis zum 16. Lebensjahr. 

Maßnahmen der Stadt Halle (Saale) 

• ZRU: Jährlich werden über 13.000 Kinder in Kitas und Schulen der Stadt untersucht; 

die Untersuchungsergebnisse erhalten die Eltern durch schriftliche Mitteilung 

(Elternbrief). 

• Gruppen- und Intensivprophylaxe: Anleitung zur altersgerechten Zahnpflege, Motivation 

zum regelmäßigen Zähneputzen, Versorgung mit kindgerechten Zahnpflegeprodukten, 

Beratung zur zahngesunden Ernährung, Vorträge zur Mundgesundheit und Ernährung, 

Angebot „Zahngesundes Frühstück“ sowie Fluoridierungsmaßnahmen. Insgesamt 

wurden über 27.000 Kinder im Schuljahr 2023/2024 durch die Prophylaxemaßnahmen 

erreicht. 

Kinder mit erhöhtem Kariesrisiko werden im Rahmen der ZRU identifiziert; den 

betroffenen Einrichtungen werden daraufhin spezifische Programme angeboten. Im 

Schuljahr 2023/2024 nahmen insgesamt 2.048 Kinder an der Intensivprophylaxe teil. 

• Öffentlichkeitsarbeit: Die Öffentlichkeitsarbeit des KJZÄD richtet sich an Kinder, Eltern, 

Fachkräfte und weitere Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Schwerpunkte sind 

Informationsveranstaltungen sowie Maßnahmen und Aktionen wie der „Tag der 

Zahngesundheit“, die „Gesunde Schultüte“, das Familienfest der Frühen Hilfen oder die 

„Herzwoche“. Im Schuljahr 2023/2024 erreichten die Angebote über 3.473 Personen. 

• Kooperation mit Einrichtungen: Der KJZÄD arbeitet eng mit den Kitas und Schulen der 

Stadt zusammen, um regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen und Prophylaxe zu fördern 

und die tägliche Zahnpflege in den Kinderalltag zu integrieren. 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__21.html
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-SchulGST2018rahmen
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-KiF%C3%B6GSTV18IVZ
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-GesDGSTrahmen
https://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/
https://daj.de/wp-content/uploads/2024/01/Rahmenempfehlung_21_SGBV-2.pdf
https://daj.de/wp-content/uploads/2024/01/Rahmenempfehlung_21_SGBV-2.pdf
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Handlungsempfehlungen für die Stadt Halle (Saale) 

Zentrales Ziel ist weiterhin, die Förderung der Zahngesundheit hallescher Kinder auf sehr 

gutem Niveau zu halten. Das gewissenhafte Fortführen der zahnärztlichen Prävention und 

Gesundheitsförderung im Rahmen der ZRU sowie der Gruppen- und Intensivprophylaxe in 

Kitas und Schulen sind hierfür unverzichtbar und leisten nicht zuletzt einen wesentlichen 

Beitrag zur gesundheitlichen Chancengleichheit. Der ÖGD – vertreten durch den KJZÄD – 

gewährleistet die zahnärztliche Prävention in Kitas und Schulen (ZRU, Gruppen- und 

Intensivprophylaxe) und stärkt damit die gesundheitliche Chancengleichheit. Vorrangig sind: 

die Erreichungsquote wieder an das Vor-Pandemie-Niveau (≥ 57 %) heranzuführen, die 

Prophylaxemaßnahmen in weiterführenden Schulen für Kinder, die das 12. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben, gezielt zu intensivieren und die Intensivprophylaxe bedarfsgerecht – 

insbesondere in Einrichtungen mit erhöhtem Kariesindex – fortzuführen und auszubauen. 

1. Fortführung und Stärkung der zahnärztlichen Prävention 

• Die gesetzlich verpflichtenden ZRU sind konsequent fortzuführen und abzusichern. 

Die flächendeckende Gruppenprophylaxe durch die Prophylaxefachkräfte des KJZÄD 

ist aufrechtzuerhalten; hierzu zählen regelmäßige Zahnputzübungen in den Kitas, die 

Motivation der Kinder zum Zähneputzen zu Hause sowie das Beibehalten der 

bewährten Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden in den Kitas. 

• Unter Beachtung der Einflussfaktoren auf die Erreichungsquote der Kinder in den 

Einrichtungen (u. a. gesetzliche Altersgrenzen, Freiwilligkeit in Kitas) ist das Ziel, die 

Erreichungsquote an das Vor-Pandemie-Niveau (≥ 57 %) heranzuführen. Dies kann 

u. a. durch eine frühzeitige Elterninformation zum Untersuchungsablauf über die 

Einrichtungen erfolgen – etwa über Kita-Aushänge mit QR-Code zur Dienststelle oder 

durch Information per E-Mail mit Link zum städtischen Serviceportal (Dienstleistung). 

2. Intensivierung der Prävention in weiterführenden Schulen 

• Bei 12-jährigen Kindern zeigte sich im Schuljahr 2023/2024 ein erhöhter Kariesindex 

im Vergleich zum Landesdurchschnitt. 

• Prophylaxemaßnahmen sollen daher in weiterführenden Schulen bei Kindern bis zum 

12. Lebensjahr intensiviert werden, um die Zahngesundheit dieser Altersgruppe 

langfristig zu verbessern. Dazu müssen mehr Schülerinnen und Schüler in dieser 

Altersgruppe durch die Mitarbeiterinnen des KJZÄD erreicht werden.  

Da im Schuljahr 2023/2024 lediglich 506 Kinder an weiterführenden Schulen der 5. 

und 6. Klassen erreicht wurden, war nach den Coronajahren eine weitere 

Intensivierung der zahnärztlichen Prävention angezeigt. Im Schuljahr 2024/2025 

sowie im laufenden Schuljahr 2025/2026 wurde deshalb die Anzahl der 

Schulbesuche mit stattfindender Prophylaxe deutlich gesteigert. Erreichte Kinder an 

weiterführenden Schulen der 5. und 6. Klassen: 506 (2023/2024) → 1.649 

(2024/2025).7 Der DMF-T-Index bei 12-jährigen Kindern an weiterführenden Schulen 

sank von 0,66 im Schuljahr 2023/2024 (n=219) auf 0,53 im Schuljahr 2024/2025 

 

 

7 Vgl. AG Jugendzahnpflege Halle (Saale): Dokumentation gruppenprophylaktischer Maßnahmen – 
A2. Schuljahresarbeitsbericht der Kreisarbeitsgemeinschaft, Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025. 

https://halle.de/serviceportal/dienstleistungen/leistung/zahnaerztliche-untersuchungen-bei-kindern-und-jugendlichen/392084645
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(n=219) und unterschreitet damit den Landesdurchschnitt Sachsen-Anhalts von 

0,60.8 

• Im Rahmen dieser Aufklärungsmaßnahmen durch die Prophylaxefachkräfte werden 

die Schülerinnen und Schüler über die Bedeutung des täglichen Zähneputzens und 

einer zahnfreundlichen Ernährung informiert. Zusätzlich werden Zahnpflegeprodukte 

und Informationsmaterialien angeboten.  

• Sollte sich der DMF-T-Wert bei 12-jährigen Kindern an weiterführenden Schulen 

künftig wieder verschlechtern und erneut über dem Landesdurchschnitt liegen, ist 

eine einrichtungsbezogene Intensivprophylaxe zu prüfen.  

3. Weiterführung der Intensivprophylaxe 

• Das bestehende Angebot für Kinder mit hohem Kariesrisiko ist bedarfsgerecht 

fortzuführen und je nach Bedarf bzw. Inanspruchnahme weiter auszubauen. 

• Auf Grundlage der ZRU-Befunde sind (weiterhin) Schwerpunkte in Einrichtungen mit 

erhöhtem Präventionsbedarf zu setzen. 

4. Fortführung bewährter Formate und Aktionen 

• Formate wie das „Zahngesunde Frühstück“ für Kitagruppen und Grundschulklassen 

in den Räumlichkeiten des KJZÄD sowie die Teilnahme an öffentlichkeitswirksamen 

Aktionstagen (u. a. Tag der Zahngesundheit, Frühe Hilfen, Herzwoche) sind 

kontinuierlich fortzuführen, um die Bevölkerung über die Tätigkeit des KJZÄD zu 

informieren und Empfehlungen zur Zahnpflege und zahngesunden Ernährung im 

Kindesalter zu vermitteln. 

 

 

8 Vgl.: LAV Sachsen-Anhalt: ZRU-Regionalindikatoren, Indikator ZRU 14 – Zahnstatus und 
Sanierungsgrad, Weiterführende Schulen (12-Jährige), [online] 
https://d12m8puo4or1i4.cloudfront.net/ZRU_Regionalindikatoren.html [abgerufen am 13.04.2026]. 

 

https://d12m8puo4or1i4.cloudfront.net/ZRU_Regionalindikatoren.html
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4.4 Handlungsempfehlungen zum Faktenblatt: Cannabis zwischen 
Teillegalisierung und Kinder- und Jugendschutz: Zahlen, Daten und 
Fakten für Halle (Saale) 

Hintergrund 

Mit dem KCanG wurden Besitz und Eigenanbau für Erwachsene unter bestimmten 

Bedingungen erlaubt; Kinder-, Jugend- und Gesundheitsschutz bleiben dabei zentral. Erste 

Ergebnisse der bundesweiten Evaluation (EKOCAN, 2025) zeigen bislang keine deutlichen 

Konsumveränderungen, sondern eine Fortsetzung bestehender Trends (rückläufig bei 

Jugendlichen, moderat steigend bei Erwachsenen). In Sachsen-Anhalt liegt der 

Cannabiskonsum insgesamt unter dem Bundesdurchschnitt; bei Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen wurden jedoch höhere Konsumprävalenzen festgestellt. 

Maßnahmen der Stadt Halle (Saale) 

• Kommunale Steuerung/Vernetzung: Suchtkoordination im Fachbereich Gesundheit 

(in Abstimmung u. a. mit der Psychiatriekoordination) als zentrale Schnittstelle zur 

Verknüpfung von Prävention und Hilfen.  

• Beratung & Hilfen: Drei Suchtberatungsstellen bieten kostenfreie, vertrauliche (auf 

Wunsch anonyme) Beratung – auch speziell zu Cannabis; das Team 

Sozialpsychiatrie bietet Erstberatung und vermittelt weiter. 

• Prävention: Fachstelle für Suchtprävention (seit 01/2025 bei der Evangelischen 

Stadtmission; gemeinsame Finanzierung Land/Stadt) mit cannabisbezogenen 

Angeboten (u. a. Präventionsparcours, Methodenset, Elternabende) in den 

Lebenswelten der Kinder/Jugendlichen.  

• Schulische Prävention: Präventionsprogramm des erzieherischen Kinder- und 

Jugendschutzes für Klassenstufen 5–8 („Cannabis – klar denken, klug entschieden“). 

Handlungsempfehlungen für die Stadt Halle (Saale) 

• Entwicklungen nach KCanG kommunal weiter beobachten und Erkenntnisse der 

Evaluation fortlaufend berücksichtigen. 

• Monitoring der Beratungsdaten zur Inanspruchnahme der Suchtberatungsstellen 

in der Stadt Halle (Saale) mit dem Ziel, die vorhandenen Präventionsangebote an 

den Bedarfen anzupassen.  

• Prävention frühzeitig, kontinuierlich und an den Lebenswelten von Kindern und 

Jugendlichen ausrichten (inkl. Elternarbeit); lokale Beratungsdaten weisen auf 

häufig frühen Erstkonsum hin. Die Umsetzung erfolgt gemeinsam durch den 

Fachbereich Gesundheit, den Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz sowie 

die Fachstellen für Suchtprävention. Zur Koordinierung der Suchtprävention in der 

Stadt sollen regelmäßige fachliche Abstimmungen der beteiligten Bereiche 

stattfinden, in denen Ergebnisse aus vorhandenen Daten sowie aktuelle 

Entwicklungen und neue Erkenntnisse einbezogen werden. 

• Präventionsmaßnahmen nicht nur auf Cannabis, sondern auch auf Alkohol und 

Tabak ausrichten, da Alkohol nach wie vor die häufigste Problemlage darstellt 

und Tabak-/Nichtraucherschutz vor Mischkonsum schützt. 

• Kommunale Strukturen verlässlich stärken – insbesondere die Fachstelle 

Suchtprävention sowie die Suchtberatungsstellen, um niedrigschwellige 

Beratungszugänge sicherzustellen. 
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5 Fazit und Ausblick 

Die bisher veröffentlichten Faktenblätter zeigen, wie kommunale GBE aktuelle 

gesundheitliche Herausforderungen bürgernah, datenbasiert und handlungsorientiert 

aufbereiten kann. Die Themen des Jahres 2025 reichen von gesetzlich verankerten 

Beratungsaufgaben (ProstSchG) über klimabedingte Gesundheitsrisiken (Hitze) bis hin zu 

Prävention und Versorgung im Kindes- und Jugendalter (Zahngesundheit) sowie 

suchtpräventiven Erfordernissen im Kontext neuer bundesrechtlicher Rahmenbedingungen 

(KCanG). 

Übergreifend wird deutlich: Niedrigschwellige Zugänge, zielgruppenorientierte 

Kommunikation, frühe Prävention sowie verlässliche Kooperations- und 

Weitervermittlungsstrukturen sind zentrale Stellschrauben für einen wirksamen öffentlichen 

Gesundheitsschutz. Gleichzeitig unterstreichen die Handlungsempfehlungen den Bedarf, 

Maßnahmen nicht nur punktuell umzusetzen, sondern systematisch zu verstetigen, 

ressortübergreifend zu koordinieren und hinsichtlich Wirksamkeit fortlaufend zu beobachten. 

Inhaltlich zeigen die Faktenblätter folgende Kernausrichtungen: 

1. Prostituiertenschutzberatung nach § 10 ProstSchG: steigende Inanspruchnahme und 

damit wachsende Bedeutung des präventiven Beratungsangebots; Weiterentwicklung 

v. a. über Mehrsprachigkeit, Netzwerkarbeit und aufsuchende Ansätze.  

2. Hitze: zunehmendes Gesundheitsrisiko mit besonderer Betroffenheit vulnerabler 

Gruppen; Stärkung des gesundheitlichen Bevölkerungsschutzes über die (laufende) 

Hitzeaktionsplanung und verlässliche Strukturen für Risikokommunikation und 

Akutmanagement.  

3. Zahngesundheit: insgesamt stabile Lage und wirksame Prophylaxestrukturen; 

Handlungsbedarf v. a. bei der Erreichungsquote (Rückkehr Richtung Vor-Pandemie-

Niveau) und der gezielten Prävention in bestimmten Alters-/Schulgruppen.  

4. Cannabis: keine klaren Konsumverschiebungen nach erster bundesweiter Evaluation. 

Nach der Teillegalisierung bleibt der Kinder- und Jugendschutz prioritär, da früher 

Cannabiskonsum mit Risiken für die kognitive Entwicklung verbunden ist. Frühe, 

lebensweltorientierte und substanzübergreifende Prävention sollte wesentlich sein; 

kommunale Strukturen – insbesondere die Fachstelle für Suchtprävention und die 

Suchtberatungsstellen – sollten dauerhaft gestärkt werden. 

 

Im Jahr 2026 ist vorgesehen, quartalsweise vier weitere Faktenblätter zu ausgewählten 

Gesundheitsthemen zu veröffentlichen. Damit wird die 2023 begonnene Neustrukturierung 

der kommunalen GBE konsequent fortgesetzt und ein kontinuierlicher Informations- und 

Entscheidungsrahmen für Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit gestärkt. 
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Anhang 1: Faktenblatt: Gesundheitliche Beratung nach dem ProstSchG in der Stadt Halle 
(Saale) 
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Anhang 2: Faktenblatt: Hitze als Gesundheitsrisiko – warum steigende Temperaturen 
gefährlich sind 
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Anhang 3: Faktenblatt Zahngesundheit: Zahnärztliche Vorsorge in Kitas und Schulen – vor, 
während und nach der Corona-Pandemie 
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Anhang 4: Faktenblatt: Cannabis zwischen Teillegalisierung und Kinder- und Jugendschutz: 
Zahlen, Daten und Fakten für Halle (Saale) 
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